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Mit Gültigkeit für



(1) �Für die Vertragsbeziehungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“). Diese AGB gelten nur für Unternehmer i.S.v. § 14 Abs. 1 BGB und 
juristische Personen des öffentlichen Rechts (nachfolgend zusammengefasst der „Auftraggeber“).

(2) �Individualvertragliche Abreden des Auftragnehmers und des Auftraggebers haben Vorrang vor diesen AGB. 
Sonstige abweichende oder entgegenstehende Bedingungen finden dagegen keine Anwendung, sofern der  
Auftragnehmer diesen nicht ausdrücklich zugestimmt hat.

(1) �Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet 
sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.

(2) �Verträge werden erst verbindlich, wenn sie durch den Auftragnehmer innerhalb von zwei Wochen in Textform be-
stätigt werden. Ohne ausdrückliche Auftragsbestätigung, kommt der Vertrag zu den Konditionen des Angebots 
mit der Übernahme der Abfälle zustande.

(3) �Die vom Auftraggeber im Entsorgungsnachweis (verantwortliche Erklärung) gemachten Angaben sowie etwaige 
behördliche Auflagen sind Vertragsgrundlage und damit wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 

(1) �Der Auftragnehmer übernimmt als alleiniges Unternehmen die im Leistungsvertrag aufgeführten Dienstleistungen 
für den Auftraggeber. Der Leistungsumfang beinhaltet nach Art der vereinbarten Dienstleistung

     (a) die Bereitstellung von Behältern der im Vertrag festgelegten Art, Größe und Anzahl, 
     (b) �den Austausch bzw. Umleerung sowie den Abzug der bereitgestellten Behälter am vereinbarten Standort und 

den Transport der Abfälle zur Verwertungs-/ Beseitigungsanlage,
     (c) die ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwertung/Beseitigung der im Vertrag festgelegten Abfälle.

(2) �Die Entsorgung wird – soweit möglich – mittels eines mobilen elektronischen Erfassungssystems dokumentiert. 
Der Auftragnehmer ist in diesem Fall zwecks Erfüllung der Obliegenheiten des Auftraggebers zur Abgabe der 
notwendigen Erklärungen und Vornahme der erforderlichen Handlungen ermächtigt. Insbesondere prüft er die 
Beschaffenheit und Menge der zu übernehmenden Abfälle nur, soweit er hierzu aufgrund eigener Verpflichtun-
gen gehalten ist. Soweit der Entsorgungsvertrag dem Auftraggeber Prüfungsrechte einräumt, bleiben diese 
unberührt. 

(3) �Für die Analyse des flüssigen,  silberhaltigen Materials wird an der Anfallstelle eine Probe entnommen. Auf 
Wunsch kann der Auftraggeber zu Kontrollzwecken ein Duplikat der entnommenen Probe erhalten. Der Silber-
gehalt der Proben und silberhaltigen übrigen Materialien wird durch allgemein anerkannte Messverfahren 
oder durch die Eingruppierung in Silbergehaltsstaffeln bestimmt. Der Silbergehalt gilt als vom Auftraggeber 
anerkannt, soweit dieser nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung Widerspruch eingelegt hat. Die 
Kosten für eine vom Auftraggeber veranlasste zusätzliche Analyse trägt der Auftraggeber.

(4) �Im Übrigen dienen alle Maßnahmen, die der Auftragnehmer neben der eigentlichen Entsorgungsleistung  
(z.B. Beprobung, Analyse) trifft, ausschließlich der Erfüllung der rechtlichen Pflichten des Auftraggebers.
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(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung dieses Vertrages Dritter zu bedienen.

(6) �Ist die vertraglich vereinbarte Leistung des Auftragnehmers infolge geänderter gesetzlicher Regelungen in der 
bisher praktizierten Art und Weise nicht mehr zulässig, hat der Auftragnehmer die Leistung nach Maßgabe der 
geänderten Regelungen durchzuführen. Hierdurch verursachte Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 

(1) �Dem Auftraggeber obliegt die Schaffung aller Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme und ordnungsgemäße 
Erbringung der Dienstleistung.

(2) Bei Abrufaufträgen erfolgt der Abruf der Leistungen in Textform, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(3) �Der Auftraggeber hat die Abfälle vollständig und zutreffend zu deklarieren. Die Behälter, Geräte und sonstigen 
Einrichtungen sind ausschließlich mit den deklarierten Abfällen zu befüllen. Änderungen in der Abfallzusam-
mensetzung sind dem Auftragnehmer umgehend mitzuteilen. 

(4) �Mit Übernahme/Abholung der Abfälle gehen diese in das Eigentum des Auftragnehmers über. Hiervon ausge-
nommen sind gefährliche Abfälle und jene Abfälle, die nicht der Deklaration entsprechen. Letztere können vom 
Auftragnehmer zurückgewiesen oder auf Kosten des Auftraggebers entsorgt werden.

(5) �Die vom Auftragnehmer übernommenen Leistungspflichten entbinden den Auftraggeber nicht von seiner abfall-
rechtlichen Verantwortung.

(6) �Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Dienst-
leistung auf Verlangen zu bestätigen. Der Auftraggeber hat die Ordnungsgemäßheit der vertraglich vereinbarten 
Dienstleistung unverzüglich zu untersuchen und offensichtliche Mängel hinsichtlich der Dienstleistung dem Auf-
tragnehmer spätestens binnen 5 Werktagen anzuzeigen. Die vorbenannten Fristen beginnen ab dem Zeitpunkt, 
in dem der Auftraggeber typischerweise erstmalig in der Lage ist, die Ordnungsgemäßheit der Dienstleistung 
zu untersuchen. Für die Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung der Mangelrüge. Nach Ablauf der nach 
diesen AGB jeweils geltenden Frist zur Mangelrüge sind die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Auftragge-
bers für offensichtliche Mängel ausgeschlossen.

(7) �Soweit darüber hinaus eine Nachweispflicht über die ordnungsgemäße Entsorgung besteht, hat der Auftragge-
ber den Nachweis unter Verwendung der vom Auftragnehmer hierfür vorgesehenen Formbelege oder im Wege 
des elektronischen Abfallnachweisverfahrens zu führen. Hierzu ermöglicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber  
die Nutzung des Online-Datenverarbeitungs-Systems REGISTA® nach Maßgabe der jeweils aktuellen Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen. Sofern der Auftraggeber seiner Nachweispflicht – auch mittels eines Beauftragten –  
zum Zeitpunkt der Entsorgung nicht nachkommt, ist der Auftragnehmer zur Durchführung der Entsorgung nicht 
verpflichtet.

(8) �Alle betrieblichen Änderungen, die die Abholung der Abfälle betreffen, sind dem Auftragnehmer mindestens  
4 Wochen vorher in Textform mitzuteilen. Behördliche Anordnungen, die Einfluss auf die vertragliche Dienstleis-
tung haben, sind unverzüglich in Textform anzuzeigen. Bei Verstoß gegen diese Mitteilungspflichten haftet der 
Auftraggeber für alle daraus resultierenden Kosten und Aufwendungen.

(9) �Die vertraglich vereinbarten Leistungsrhythmen bzw. Leistungsphasen sind bindend. Durch den Auftraggeber 
verursachte vergebliche Anfahrten des Auftragnehmers sind vom Auftraggeber zu vergüten. Dies gilt nicht, 
soweit der Auftraggeber die Umstände der vergeblichen Anfahrt nicht zu vertreten hat. Die Höhe der geschulde-
ten Vergütung bemisst sich nach der Leerfahrtenpauschale, sofern eine solche im konkreten Vertragsverhältnis 
zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbart ist. Von einer vergeblichen Anfahrt im Sinne dieser 
Klausel ist auszugehen, wenn der Auftragnehmer zum vereinbarten Leistungstermin am vereinbarten Leistungs-
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ort erscheint, um die vertraglich vereinbarte Dienstleistung zu erbringen, diese jedoch aufgrund von vom Auf-
traggeber zu vertretenen Umständen nicht oder nicht binnen einer Wartefrist von mehr als 15 Minuten seit dem 
vereinbarten Leistungstermin durchführen kann. 

(10) �Abfälle und Stoffe zur Aufarbeitung müssen sachgemäß, entsprechend den Vorschriften über den Transport 
von gefährlichen Gütern und Abfällen sowie unter Berücksichtigung etwaiger vom Auftragnehmer erteilten An-
weisungen auf Kosten des Auftraggebers verpackt sein.

(11) �Der Auftraggeber ist verpflichtet nur handelsübliche Fotochemikalien, frei von Beimischungen anderer Abfälle, 
zu übergeben. Sonstiges zur Silberrückgewinnung übergebenes Material wie z. B. Filme, Kathodensilber und 
sonstiges Gekrätz muss frei von gefährlichen, insbesondere giftigen, ätzenden, explosiven, leicht entzündlichen 
oder aktiven Stoffen sein. Bei Nichtbeachtung haftet der Auftraggeber für alle daraus resultierenden Schäden 
und Folgeschäden.

(12) �Radioaktiv belastete Abfälle sind von der Entsorgung ausgeschlossen. Für alle durch radioaktiv belastete Ab-
fälle entstandenen Schäden und Folgeschäden haftet der Auftraggeber.

(1) �Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber die benötigten Behälter nicht verkauft, stellt der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber die benötigten Behältnisse für die Dauer der Entsorgung mietweise zur Verfügung. 

(2) �Der Auftraggeber verpflichtet sich zur pfleglichen Behandlung der Abfallbehälter und zur Beachtung der Bedie-
nungshinweise des Herstellers, insbesondere zur maximalen Füllhöhe und zum zulässigen Füllgewicht. Die durch 
den Auftraggeber verursachten, nicht vertragsgemäßen Befüllungen der Behältnisse entstandenen Mehrauf-
wendungen des Auftragnehmers (z.B. für Umladung, Transport, Analyse) sind vom Auftraggeber gesondert nach 
dem tatsächlich angefallenen Mehraufwand des Auftragnehmers zu vergüten. Die Höhe der Vergütung richtet 
sich nach der für Art und Umfang der Mehraufwendungen üblichen Vergütung. 

(3) �Sofern die Bereitstellung der medizinischen Abfälle in vom Auftraggeber selbst bezogenen Behältern erfolgt, 
müssen diese den gesetzlichen Anforderungen genügen und im befüllten Zustand in fünf Ebenen stapelbar sein, 
ohne zu verformen. 

(4) �Der Auftraggeber haftet ferner für die Auswahl des Standortes der Behältnisse, insbesondere für einen aus-
reichend befestigten Untergrund und garantiert deren freie Zugänglichkeit zum Abtransport. Umsetzungen der 
Behältnisse sind ohne Zustimmung des Auftragnehmers nicht gestattet.

(5) �Der Auftraggeber haftet für das Abhandenkommen der Mietbehälter sowie für vom Auftraggeber verursachte 
Beschädigungen der Mietbehälter während der Dauer der Überlassung, die nicht auf einen normalen Verschleiß 
zurückzuführen sind. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber das Abhandenkommen oder die Beschädigungen 
der Mietbehälter nicht zu vertreten hat. Schäden oder sonstige Veränderungen an den Behältern des Auftrag-
nehmers sind diesem umgehend in Textform anzuzeigen.

(6) �Die Verkehrssicherungspflicht für die Behälter obliegt dem Auftraggeber. Erforderliche behördliche Genehmi-
gungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen hat der Auftraggeber vor der Gestellung einzuholen, sofern 
nicht der Auftragnehmer diese Verpflichtung übernommen hat. Etwaige für die Genehmigung erhobene öffentli-
che Abgaben trägt der Auftraggeber. Für die unterlassene Sicherung des Behälters oder fehlende Genehmigung 
haftet ausschließlich der Auftraggeber. Er stellt den Auftragnehmer insoweit von Ansprüchen Dritter frei.

(7) �Die Behälter für medizinische Abfälle sind nach der Befüllung mit Abfällen, mit den dafür vorgesehenen Deckeln 
fest zu verschließen und dem Auftragnehmer in hygienisch einwandfreiem Zustand zu übergeben. Die Übernah-
me nicht intakter Behältnisse kann durch den Auftragnehmer verweigert werden. Das für den Behälter zugelas-
sene Gewicht ist unbedingt einzuhalten. 
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(1) �Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung gelten die am Tage der Leistungserbringung gültigen Preise. Sie 
beinhalten lediglich die im Vertrag bezeichneten Leistungen des Auftragnehmers. Mehr- oder Sonderleistungen, 
die nicht vom Vertrag umfasst sind sowie im Leistungsverzeichnis aufgeführte Eventualpositionen oder Kosten 
für Leistungen Dritter werden separat in Rechnung gestellt, sofern sie nach Vertragsschluss durch den Auftrag-
geber veranlasst wurden oder gesetzlich vorgeschrieben sind, ebenso Auslagen bzw. Gebühren für behördliche 
Genehmigungen.

(2) �Wird die Leistung gewichtsbezogen abgerechnet, sind die auf einer geeichten Waage des Auftragnehmers oder 
eines Unterauftragnehmers festgestellten Gewichte für die Rechnungslegung maßgebend. Gewichtsabweichungen 
im Rahmen handelsüblicher Toleranzen berechtigen den Auftraggeber nicht zu Beanstandungen. Sofern das 
ermittelte Nettogewicht unterhalb der Mindestlast liegt, ist der Auftragnehmer berechtigt, unabhängig vom tat-
sächlichen Gewicht ein pauschales Entgelt geltend zu machen. Dies gilt auch dann, wenn die Waage nachweis-
lich ein unzutreffendes Gewicht ermittelt.

(3) �Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vereinbarte Behältergrundgebühr vorschüssig im ersten Monat des  
Abrechnungszeitraums zu berechnen.

(4) �Alle Preise gelten zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind, erfolgt die Abrechnung nach dem Reverse-Charge-Verfahren. Soweit auf die Vertragsbeziehung die Grund-
sätze des tauschähnlichen Umsatzes Anwendung finden oder eine Handlung später umsatzsteuerlich als steuer-
bar eingestuft wird, hat der Auftraggeber auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die notwendigen 
Mitwirkungshandlungen zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung (z. B. Rechnungsstellung) zu gewährleisten. 
Eine etwaige nachträglich erhobene Umsatzsteuer bzw. gekürzte Vorsteuer ist dem Auftragnehmer auf Nachweis 
zu erstatten.

(5) �Rechnungen können dem Auftraggeber per Brief, Telefax oder E-Mail übermittelt oder nach Vereinbarung im 
Kundenportal zum Download bereitgestellt werden. Rechnungsbeträge sind, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, sofort ohne Abzug fällig. Gerät der Auftraggeber in Verzug, hat er die einschlägigen gesetzlichen Verzugszin-
sen und -pauschalen zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.

(6) �Soweit eine Zahlungsweise per Bankeinzug gewählt wird, findet das SEPA-Lastschriftverfahren Anwendung. Der 
Auftragnehmer wird den Auftraggeber vor Durchführung einer Lastschrift mit angemessenem zeitlichen Vorlauf 
informieren.

(7) �Sofern das Gutschriftverfahren vereinbart ist, erfolgt die Abrechnung der Lieferungen/Leistungen auf der 
Grundlage des Lieferscheins/ Leistungsnachweises. Der Gutschriftempfänger erhält vom Gutschriftaussteller 
als Nachweis für die erfassten Lieferungen/Leistungen bis zum Ende des Folgemonats eine Gutschriftanzeige. 
Darin werden je Lieferschein/Leistungsnachweis die Lieferungen/Leistungen nach Art und Menge, Nettopreise, 
Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag sowie der Gesamtbetrag ausgewiesen. Die Gutschriftvereinbarung 
kann von jeder Partei mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Widerspricht der Gut-
schriftempfänger einer oder mehrerer der ihm erteilten Gutschriften oder führt ein sonstiges Verhalten des Gut-
schriftempfängers dazu, dass für den Gutschriftaussteller die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs nach dem UStG 
entfällt, hat der Gutschriftempfänger dem Gutschriftaussteller den daraus resultierenden Schaden zu ersetzen. 
Der Gutschriftempfänger hat dem Gutschriftaussteller eine Änderung der Umsatzsteuerpflicht unverzüglich 
mitzuteilen. Zu Unrecht gezahlte Beträge werden dem Gutschriftaussteller auf dessen Wunsch erstattet oder mit 
bestehenden Ansprüchen verrechnet.

(8) �Die Verrechnung der Silbergutschrift erfolgt wahlweise in Euro bei der Rechnungslegung zum Ankaufskurs am 
Tag der Übernahme, abzüglich einer Kurssicherungsgebühr, die für den Auftragnehmer geführt wird, zum jeder-
zeitigen freien Verkauf.
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(9) �Die Im Falle des Verzugs ist der Auftragnehmer berechtigt die Leistungen 10 Werktage nach Zugang der zweiten 
Mahnung einzustellen und die Abfallbehälter einzuziehen. Für die Wiederbereitstellung der eingezogenen Behäl-
ter stellt der Auftragnehmer einen Betrag in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, mindestens aber 50,00 
€ zuzüglich Mehrwertsteuer je Aufstellungsort/ Vorgang in Rechnung. Sofern die Mindestpauschale in Höhe von 
50,00 € in Rechnung gestellt wird, ist dem Auftraggeber der Nachweis gestattet, dass keine oder wesentlich 
niedrigere Kosten als die Pauschale angefallen sind. 

(1) �Ändern sich bei Dauerschuldverhältnissen oder bei Leistungen, die erst nach Ablauf von 4 Monaten nach 
Vertragsschluss erbracht werden sollen, die der Preiskalkulation zugrundeliegenden Kosten, insbesondere 
Lohn- und Lohnnebenkosten, Energiekosten, Steuern, Abgaben, relevante Rohstoffpreisindizes sowie Kosten für 
Leistungen Dritter (z.B. Beseitigungs-/Verwertungsanlagen), ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag den 
geänderten Bedingungen anzupassen.

(2) �Entstehen während der Vertragslaufzeit zusätzliche Kosten aufgrund von Änderungen gesetzlicher Vorschriften, 
behördlicher Auflagen und/oder Gebühren und sonstigen Abgaben, so kann der Auftragnehmer vom Zeitpunkt 
der Veränderungen an eine den nachgewiesenen Kostensteigerungen entsprechende Konditionsanpassung  
verlangen. 

(3) �Die Anpassung ist unter Darlegung des Änderungsgrundes geltend zu machen. Führt die Preisanpassung gemäß 
den vorstehenden Absätzen 1 und 2 zu einer für den Auftraggeber unzumutbaren Entgelterhöhung, ist der Auf-
traggeber berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende zu kündigen. Eine Unzumut-
barkeit liegt in der Regel bei einer Erhöhung von mehr als 10 % des vereinbarten Gesamtentgeltes vor. 

(1) �Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch den Auftragnehmer selbst, seinen gesetzlichen 
Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen sowie Arglist beruhen, haftet der Auftragnehmer in vollem Umfang. 
Bei sonstigen Schäden entfällt bei leicht fahrlässigen Handlungen eine Haftung, es sei denn, es handelt sich 
um die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf; in 
diesem Fall ist die Haftung des Auftragnehmers auf den nach der Art der Leistung vorhersehbaren, vertragstypi-
schen Schaden begrenzt.

(2) �Die sich aus Abs. 1 ergebenden Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

(3) �Die sich aus Abs. 1 ergebenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht, soweit der Auftragnehmer eine Garantie 
für die Beschaffenheit der vertraglich vereinbarten Leistung übernommen hat. Die Vorschriften des Produkthaf-
tungsgesetzes bleiben unberührt.

(4) �Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für die Richtigkeit der von ihm erteilten Angaben. Er hat dem Auf-
tragnehmer jeden infolge der Unrichtigkeit entstehenden zusätzlichen Aufwand zu vergüten. Der Auftraggeber 
haftet dem Auftragnehmer ferner für sämtliche Schäden, die dadurch entstehen, dass er oder von ihm beauftragtes 
Personal die vertraglichen Obliegenheiten verletzt und stellt den Auftragnehmer ggf. von hieraus resultierenden 
Ansprüchen Dritter frei. 
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9 | Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

(1) �Der Auftraggeber ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt, Forderungen gegen den 
Auftragnehmer ganz oder teilweise abzutreten.

(2) �Der Auftraggeber kann gegenüber den Ansprüchen des Auftragnehmers mit eigenen Forderungen nur aufrechnen, 
wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder in einem engen Gegenseitigkeitsverhältnis zur 
Forderung des Auftragnehmers stehen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist er ebenfalls nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

(1) �Der Vertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren, soweit nichts anderes vereinbart ist. Er verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der vorgesehenen Vertragsdauer 
gekündigt wird.

(2) �Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor – bei Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers oder Beantragung der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder Verfahrensabweisung mangels Masse gem.  
§ 26 InsO, – wenn für den Auftraggeber eine Warenkreditversicherung nicht mehr abgeschlossen werden kann, – 
wenn wiederholt oder in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Vertragspflichten verstoßen wird.

(3) Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. 

Die Pflicht des Auftragnehmers ruht, solange die Erbringung der geschuldeten Leistung aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat (z. B. höhere Gewalt oder sonstiger Umstände wie Streik, Aussperrung oder behördliche Verfügungen), 
wesentlich erschwert oder unmöglich wird.

10 | Vertragsdauer und Kündigung

11 | Höhere Gewalt

12 | Datenschutz

Die im Zusammenhang mit diesem Vertrag erfassten personenbezogenen Daten werden gemäß den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie gemäß den Grundsätzen der Datenverarbeitung der REMONDIS SE & 
Co. KG erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Grundsätze der Datenverarbeitung können Sie unter  
remondis.de/download-datenschutz/ nachlesen. 
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(1) �Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen treten, soweit 
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) �Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers.  
Es erfolgt keine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.

13 | Schlussbestimmungen
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